
Entsprechend BauGB ist für alle FNP-Änderungen, sofern sie nicht im vereinfachten Verfahren durch geführt werden, 
eine Umweltprüfung durchzuführen sowie ein Umweltbericht anzufertigen.

Umfang und Detaillierungsgrad der Ermittlung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umwelt auswirkungen, 

sich auf das, was nach gegenwärtigem Wissensstand und allgemein anerkannten Prüfmethoden sowie nach Inhalt und 

neben den Aussagen der einschlägigen Fachgesetze die Informationen des Landschaftsprogramms und weiterer spe-

jeweils aktuellen Fassung - berücksichtigt:

Fachgesetze und andere rechtliche Regelungen

• Baugesetzbuch (BauGB)
• Baumschutzverordnung Berlin (BaumSchVO)
• Berliner Bodenschutzgesetz (Bln BodSchG)

• Berliner Mobilitätsgesetz (MobG BE)
• Berliner Naturschutzgesetz (NatSchG Bln)
• Berliner Wassergesetz (BWG)
• Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV)
• Bundes-Bodenschutzgesetz (BBodSchG)
• Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) und Bundes-Immissionsschutzverordnungen (BImSchV)

• Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG)
• Bundeswaldgesetz (BWaldG)
• Denkmalschutzgesetz Berlin (DSchG Bln)
• Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG)
• Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG)

• Landes-Immissionsschutzgesetz Berlin (LImSchG Bln)
• Landeswaldgesetz Berlin (LWaldG)

• Wasserhaushaltsgesetz (WHG)
• Windenergieflächenbedarfsgesetz (WindBG)
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Fachpläne, Programme und Informationsgrundlagen

• Berliner Bodenschutzkonzeption

• Berliner Strategie zur Biologischen Vielfalt
• Berlin Urban Nature Pact
• Bodenbelastungskataster

• Friedhofsentwicklungsplan Berlin (FEP)

• Landschaftsprogramm einschließlich Artenschutzprogramm (LaPro)
• Lärmaktionsplan für Berlin
• Luftreinhalteplan für Berlin
• Masterplan Wasser

• Strategie Stadtlandschaft Berlin
 

 Flächennutzung, Verkehr, Lärm, Energie sowie Mensch und Umwelt

Neben der Ermittlung und Bewertung der voraussichtlich erheblichen Umweltauswirkungen der beabsichtigten FNP-Ände-
rungen sind im Umweltbericht auch die in Betracht kommenden anderweitigen Planungsmöglichkeiten darzustellen, wobei 

sind die geplanten Maßnahmen zur Vermeidung, Verringerung und zum Ausgleich der nachteiligen Auswirkungen auf-
zunehmen sowie eine Beschreibung der Maßnahmen zur Überwachung der Umweltauswirkungen bei Durchführung der 

Neben einer Prognose der voraussichtlichen Auswirkungen auf die Umwelt bei Durchführung der Änderungsplanung ist 
-

gnose der als Folge der Durchführung der Planung zu erwartenden Umweltauswirkungen wird vom tatsächlichen Zustand 
-

durchführung des Änderungsverfahrens von der rechtlichen und tatsächlichen Situation ausgehen, die bestehen würde, 

-
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-
lichen umweltbezogenen Einzelstellungnahmen bei der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen und Wohnen  
( -

 gegliedert nach:
 - Prognose bei Durchführung der Planung
 - Prognose bei Nichtdurchführung der Planung

 

erfolgt in der Begründung zur abschließenden Abwägung, die dem Senat und dem Abgeordnetenhaus zur Beschlussfas-

Weise, wie die Umweltbelange und die Ergebnisse der Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung berücksichtigt wurden, 
und aus welchen Gründen die Planänderung nach Abwägung mit den geprüften, in Betracht kommenden anderweitigen 
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